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Umwandlung nationaler 
Freigabeberechtigungen in die Kategorie 

L-Lizenzen 

Gemäß der Verordnung (EU) 1321/2014 in Verbindung mit der 
Änderungsverordnung (EU) 2018/1142 
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Was ist das Ziel der Verordnung? 

 

Die Verordnung hat mehrere Ziele: 
• Erfüllen der GA Roadmap 
• Anpassen der Anforderungen an die 

Bedürfnisse der GA 
• Vereinheitlichung der „kleinen“ Fliegerei 
• Vereinheitlichung der Leichter-als-Luft 

Fliegerei 
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Verordnung (EU) 2018/1142 

 

• Veröffentlicht am 16.08.2018 
• In Kraft getreten am 26.08.2018 
• Allgemein gültig ab dem 05.03.2019 
• Änderungen in: 

• Artikel der Verordnung (EU) 1321/2014 
• Teil-M 
• Teil-145 
• Teil-66 
• Teil-147 
• Teil-T 
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Artikel der Verordnung (EU) 1321/2014 
Artikel 5 - bisher 

  

(6) Bis zu dem Zeitpunkt, ab dem in dieser 
Verordnung Anforderungen für 
freigabeberechtigtes Personal festgelegt sind 
i) für andere Luftfahrzeuge als Flugzeuge und 
Hubschrauber, 
ii) für Komponenten, 
werden die in dem jeweiligen Mitgliedstaat 
geltenden Anforderungen weiterhin angewendet, 
außer im Fall von Instandhaltungsbetrieben 
außerhalb der Europäischen Union, für die die 
Anforderungen von der Agentur genehmigt 
werden. 



30.04.2019 5 

Artikel der Verordnung (EU) 1321/2014 
Artikel 5 - neu 

 

(6)Bis zu dem Zeitpunkt, an dem in diese 
Verordnung spezielle Anforderungen an 
freigabeberechtigtes Personal für 
Komponenten aufgenommen wurden, werden 
die in dem jeweiligen Mitgliedstaat geltenden 
Anforderungen weiterhin angewendet, außer 
im Fall von Instandhaltungsbetrieben 
außerhalb der Europäischen Union, für die die 
Anforderungen von der Agentur zu 
genehmigen sind. 
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Artikel der Verordnung (EU) 1321/2014 
Artikel 8 – ersatzlos gestrichen 

 

Artikel 8, Absatz 2 
b) für die Instandhaltung von ELA1-Flugzeugen, die nicht für 
die gewerbsmäßige Beförderung genutzt werden, bis 28. 
September 2016: 
i) die Anforderung an die zuständige Behörde, Lizenzen für 
die Luftfahrzeuginstandhaltung gemäß Anhang III (Teil-66) 
als neue oder umgewandelte Lizenzen gemäß Punkt 
66.A.70 desselben Anhangs zu erteilen. 
ii) die in den folgenden Bestimmungen enthaltene 
Anforderung, dass gemäß Anhang III (Teil-66) qualifiziertes 
freigabeberechtigtes Personal vorhanden sein muss: 
— Punkte M.A.606(g) und M.A.801(b)2 von Anhang I (Teil-
M), 
— Punkte 145.A.30(g) und (h) von Anhang II (Teil-145); 
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Artikel der Verordnung (EU) 1321/2014 
Artikel 8 - NfL 2-297-16 

 

• Die NfL welche Instandhaltung von 
Flugzeugen bis 750kg durch einen 
entsprechend berechtigten Klasse 3 
Lizenzinhaber erlaubt bleibt bis auf 
weiteres noch gültig. 

• Geplant ist diese auf das Datum 01.10.2020 
aufzuheben. 
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Teil-66 
Was ist neu? 

 

Neue Lizenzkategorien: 
- Kategorie B2L 
- Kategorie L 
Neue Mustergruppe: 
- Gruppe 4 
Änderungen in den Gruppen 
- Gruppe 1 
- Gruppe 2a, 2b, 2c 
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Die Kategorie L 

 

Die Verordnung (EU) 2018/1142 nimmt neu 
den Bereich der anderen Luftfahrzeuge als 
Flugzeuge und Hubschrauber als 
Instandhaltungslizenzen in das europäische 
Recht auf. 
 
Dies geschieht über die Einführung der 
Kategorie L. 
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Teil-66 
Wo finden sich die neuen Kategorien? 

 

Sowohl die neue Kategorie L wie auch die neu 
eingeführte Kategorie B2L wird auf der 
bisherigen Teil-66 Lizenz aufgeführt. 
Wer bereits eine Teil-66 Lizenz besitzt, dessen 
Rechte werden ergänzt um die 
umgewandelten Rechte. 
Wer noch keine Teil-66 Lizenz besitzt, 
bekommt eine Teil-66 Lizenz ausgestellt mit 
den umgewandelten Rechten. 
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Kategorie L 

 



30.04.2019 12 

Die Kategorie L 
Relevante Daten 

 

• Die neuen Regeln in Bezug auf die Lizenzen 
sind gültig ab dem 05.03.2019.(Rechte welche hier 
vorhanden waren können umgewandelt werden) 

• Die Behörden sind verpflichtet diese bis 
spätestens am 01.10.2019 einzuführen. (i.e das 
Luftfahrt-Bundesamt) 

• Die Inhaber bisheriger Freigaberechte 
dürfen diese nach dem 01.10.2020 nicht 
mehr ausüben. -> Umwandlung sollte bis 
dahin erfolgt sein. (i.e. die Technischen Ausweise und die PvL Klasse 1 & 3) 
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Kategorie L 
Die verschiedenen Kategorien 

 

Die Kategorie L teilt sich in 5 
„Geschmacksrichtungen“ auf: 
- L1 für Segelflugzeuge 
- L2 für Motorsegler und ELA1 Flugzeuge 
- L3 für Ballone 
- L4 für Luftschiffe 
- L5 für Luftschiffe (>ELA2) 



30.04.2019 14 

Kategorie L 
Die zukünftigen Unterkategorien 

 

Die Kategorie L teilt sich in 5 
„Geschmacksrichtungen“ mit Unterkategorien auf: 
- L1 & L2 gibt es als L1C & L2C für 

Verbundbauweise und als L1 & L2 für alle 
Bauweisen (einschließlich Verbund). 

- L3 & L4 unterteilt sich gemäß dem Traggas in 
L3H & L4H für Heißluft und als L3G & L4G für 
Gas. 

- Die L5 wird nicht weiter unterteilt. 
 
Hinweis: L2/L2C beinhaltet die entsprechende 
L1/L1C 
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Wer ist direkt betroffen? 
Luftfahrzeuge 

 

 
• Segelflieger 
• Motorsegler 
• ELA1-Flugzeuge 
• Ballone 
• Luftschiffe 
 

Luftfahrzeug Bauweisen Flugmotoren Anmerkung 

Segelflieger Holz 
Metall 
Verbund 
Gemischt 

- - 

Motorsegelflugzeuge Holz 
Metall 
Verbund 
Gemischt 

Kolbenflugmotor 
Turbinenflugmotor 
Elektrischer Flugmotor 

- 

ELA1-Flugzeuge Holz 
Metall 
Verbund 
Gemischt 

Kolbenflugmotor 
Turbinenflugmotor 
Elektrischer Flugmotor 

Die größte Turbine 
in dieser Klasse ist 
eine „RR M250“ 

Ballone Gas 
Heißluft 

- - 

Luftschiffe Gas 
Heißluft 

Kolbenflugmotor 
Turbinenflugmotor* 
Elektrischer Flugmotor* 

- 

ELA2-Gasluftschiffe Gas Kolbenflugmotor 
Turbinenflugmotor* 
Elektrischer Flugmotor* 

In DE derzeit nur 
der Zeppelin NT 

*bisher noch keine Muster dieser Art  
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Wer ist davon betroffen? 
Organisation 

 

- Teil-145 
- Teil-M.F 
- (Teil-M.G) 

 
 
 
 
 

Hinweis: Zukünftig die Teil-CAO  
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Wer ist direkt betroffen? 
Lizenziertes Personal 

 

Lizenzinhaber: 
- Klasse 1 

- Große Luftschiffe 
- Klasse 3 

- Segelflugzeuge 
- Motorsegler 
- Ballone 
- Heißluftluftschiffe 

Hinweis: Klasse 3 Rettungsfallschirm ist nicht 
umwandlungsfähig 
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Wer ist direkt betroffen? 
Lizenziertes Personal 

 

Anders Berechtigtes Personal 
- DAeC Zellenwart 
- DAeC Motorenwart 
- DAeC Werkstattleiter 
- DAeC Ballonwart 
 
Hinweis: DAeC Fallschirmwart, Windenwart 
und Windenprüfer sind nicht 
umwandlungsfähig 



30.04.2019 19 

Wer ist direkt betroffen? 
Lizenziertes Personal 

 

Umwandlung der Klasse 3: 
• Segelflugzeug wird zur L1 mit dem Mustereintrag 

„sailplanes“ 
• Motorsegler und Flugzeuge bis 750kg wird zur L2 

mit dem Mustereintrag  „powered sailplanes and 
ELA1 aeroplanes“ 

• Heißluftballone wird zur L3H mit dem 
Mustereintrag „hot-air balloons“ 

• Gasballone wird zur L3G mit dem Mustereintrag 
„gas balloons“ 

• Heißluft-Luftschiffe wird zur L4H mit dem 
Mustereintrag „hot-air airships“ 

Achtung: Zusätzliche Einschränkungen basieren auf der 
Klasse 3 Lizenz 
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Wer ist direkt betroffen? 
Lizenziertes Personal 

 

Umwandlung der Klasse 3 Lizenzen welche die 
elektronische Ausrüstung (AV) ohne Einschränkung 
eingetragen haben, haben das Anrecht auf den 
entsprechenden B2/B2L Eintrag 
• Es wird der Mustereintrag „Full Group 4“ in die B2 

eingetragen. 
• Sofern noch keine B2 vorhanden ist wird eine B2L 

mit dem Mustereintrag „Full Group 4“ erteilt. 
 

 
Achtung: Zusätzliche Einschränkungen basieren auf der 
Klasse 3 Lizenz und der allenfalls gehaltenen B2/B2L 
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Wer ist direkt betroffen? 
Lizenziertes Personal 

 

Umwandlung des Technischen Ausweis des DAeC: 
• Zellenwart/Werkstattleiter/Motorenwart wird 

zur L1/L2 mit dem Mustereintrag „sailplanes“ 
und „powered sailplanes and ELA1 
aeroplanes“ 

• Ballonwart (BWH) wird zur L3H mit dem 
Mustereintrag „hot-air balloons“  

• Ballonwart (BWG) wird zur L3G mit dem 
Mustereintrag „gas balloons“ 

Achtung: Zusätzliche Einschränkungen basieren 
auf den Rechten des Technischen Ausweis 



30.04.2019 22 

Wer ist direkt betroffen? 
Lizenziertes Personal 

 

Umwandlung des Technischen Ausweis des 
DAeC: 
• Hier findet sich immer die Einschränkung 

auf M.A.803(b) 
• Hier findet sich immer die Einschränkung 

auf nicht kommerzielle Luftfahrzeuge 
 
Hinweis: Es sei denn eine entsprechende 
Klasse 3, B1.2 oder B3 ist vorhanden. 
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Kategorie L 
19.1 - Umwandlung 
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Kategorie L 
19.1 - Umwandlung 
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Kategorie L 
19.1 - Umwandlung 
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Kategorie L 
Rechte der Lizenz 

 

Die L-Lizenzen umfassen Freigabe- und 
Unterstützungspersonal-Rechte: 
- An Struktur, Triebwerk, mechanischen und 

elektrischen Systemen 
- An Funkanlage, Notfunksender und 

Transponder 
- An Avioniksystemen mit einfacher Prüfung 

der Betriebstüchtigkeit 
Hinweis: Es gelten für die Ausübung der Rechte 
weiterhin 66.A.20 und Teil-M. 
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Kategorie L 
Aufheben von Einschränkungen aus der 

Umwandlung  

In den meisten umgewandelten Lizenzen 
werden Einschränkungen durch die 
Umwandlung erscheinen. 
• Die Einschränkungen sind normalerweise 

durch den Nachweis der bestandenen 
Grundwissensprüfungen zu belegen. („L-Module“) 

• Einschränkungen der Bauweisen erfordern 
zusätzlich gemäß der Vorschrift den 
Nachweis von Erfahrung an der neuen 
Bauweise. (L-Modul der Bauweise + Erfahrungsnachweise zu der Bauweise) 
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Kategorie L 
Erwerb der Lizenz 

 

Wie bei den bisherigen EASA Lizenzen sind drei 
Punkte gefragt:  
- Grundwissen 
- Erfahrungen 
- Relevanter Querschnitt 
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Kategorie L 
Grundwissen 

 

Neue Module fürs Grundwissen („L-Module“): 
- Modul 1L „Grundwissen“: 12 Fragen, 15 Minuten 
- Modul 2L „Menschliche Faktoren“: 8 Fragen, 10 Minuten 
- Modul 3L „Luftrecht“: 24 Fragen, 30 Minuten 
- Modul 4L „Luftfahrzeugzellen in Holzbauweise/in gewebebespannter 

Metallrohrbauweise“: 32 Fragen, 40 Minuten 
- Modul 5L „Luftfahrzeugzellen in Verbundbauweise“: 32 Fragen, 40 Minuten 
- Modul 6L „Luftfahrzeugzellen in Metallbauweise“: 32 Fragen, 40 Minuten 
- Modul 7L „Luftfahrzeugzellen Allgemein“: 64 Fragen, 80 Minuten 
- Modul 8L „Triebwerk“: 48 Fragen, 60 Minuten 
- Modul 9L „Heißluftballon/Heißluft-Luftschiff“: 36 Fragen, 45 Minuten 
- Modul 10L „Gasballon/Gasluftschiff (frei/gefesselt)“: 40 Fragen, 50 Minuten 
- Modul 11L „Heißluft/Gas-Luftschiffe“: 36 Fragen, 45 Minuten 
- Modul 12L „Funk/ELT/Transponder/Instrumente“: 16 Fragen, 20 Minuten.“  

 
Hinweis: Holzbauweise und gewebebespannter Metallrohrbauweise 
(Gemischtbauweise) sind nicht als Einzelmodule vorgesehen. 
Achtung: L5 ist ein Sonderfall und erfordert auch B1-Module 
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Kategorie L 
Grundwissen 

 

L1-L4 immer die Basismodule: 1L, 2L, 3L und 12L 
L1 für Segelflugzeuge 
 Basismodule + 4L*, 5L, 6L* und 7L 
L2: Motorsegler und ELA1-Flugzeuge 
 Alle L1-Module + 8L 
L3H: Heißluftballone 
 Basismodule + 9L 
L3G: Gasballone 
 Basismodule + 10L 
L4H: Heißluft-Luftschiffe 
 Basismodule + 8L, 9L und 11L 
L4G: ELA2-Gas-Luftschiffe 
 Basismodule + 8L, 10L und 11L 
L5: Gas-Luftschiffe oberhalb ELA2 
 B1-Module + 8L (für B1.1 und B1.3), 10L, 11L und 12L 
 
*Im Falle der L1C respektive L2C sind diese Module nicht nachzuweisen. 
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Kategorie L 
Grundwissen – Antrag auf Prüfung 
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Kategorie L 
Grundwissen 

 

Sonderfall: 
Falls eine Kategorie B1.2 oder Kategorie B3 
Lizenz vorhanden ist, dann ist kein weiteres 
Grundwissen für eine L1, L1C, L2 oder L2C 
nachzuweisen. 
 
 
 
Achtung: Modulprüfung alleine ist nicht 
ausreichend. Die Lizenz muss erteilt sein. 
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Kategorie L 
Grundwissen 

 

Sonderfall: 
Die L4H und L4G beinhalten das Grundwissen 
für L3H und L3G. 
 
 
 
 
Hinweis: Ergibt sich eigentlich bereits aus den 
erforderlichen Grundkenntnissen. 
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Kategorie L 
Erfahrungen 

 

Die Kategorie L Lizenz kann in zwei Varianten 
erworben werden mit unterschiedlichen 
Erfahrungsanforderungen: 
- Unbeschränkte L-Lizenz 
- Mit der Beschränkung: 

„Komplexe Instandhaltungsaufgaben gemäß 
Anlage VII von Anhang I (Teil-M), 
Standardänderungen gemäß Punkt 21.A.90B von 
Anhang I (Teil-21) der Verordnung (EU) Nr. 
748/2012 und Standardreparaturen gemäß Punkt 
21.A.431B von Anhang I (Teil-21) der Verordnung 
(EU) Nr. 748/2012.“  



30.04.2019 35 

Kategorie L 
Erfahrungen 

 

- Unbeschränkte L-Lizenz: 
 Ersterwerb einer Kategorie: 2 Jahre 
 Erweiterung einer Kategorie: 1 Jahr 

- Mit Beschränkung: 
 Ersterwerb einer Kategorie: 1 Jahr 
 Erweiterung einer Kategorie: 6 Monate 

 
Achtung: Ein Umstieg von Kategorie L auf die 
bisherigen Kategorien A/B/C gilt als ein 
Ersterwerb. 
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Kategorie L 
Erfahrungen 

 

Sonderfall: 
Falls eine Kategorie B1.2 oder Kategorie B3 
Lizenz vorhanden ist, dann ist keine weitere 
Erfahrungszeit für eine L1, L1C, L2 oder L2C 
nachzuweisen. 
 
 
Achtung: Hier geht es nur um den zeitlichen 
Rahmen, die Mustererfahrungen sind dabei 
noch nicht berücksichtigt. 
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Kategorie L 
Erfahrungen 

 

Nachweis der Erfahrung: 
- Formblatt 19.L 
- Logbuch 
 
 
 
Achtung: Hier geht es nur um den zeitlichen 
Rahmen, die Mustererfahrungen sind dabei 
noch nicht berücksichtigt. Diese gehört dazu! 
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Kategorie L 
Relevanter Querschnitt 

 

L1 bis L4: 
Praktische Erfahrung im repräsentativen 
Querschnitt für die Unterkategorie 
 
L5: 
Praktische Erfahrung im repräsentativen 
Querschnitt für die Unterkategorie 
und 
Von der zuständigen Behörde genehmigte 
Luftfahrzeugmusterausbildung nach 66.B.130 
Hinweis: Beim Erstmuster ist zusätzlich ein OJT 
notwendig. 
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Kategorie L 
Relevanter Querschnitt 

 

Nachweis der Erfahrung erfolgt über eine oder 
mehrere der Tasklisten (Anlagen zu Form 19.L): 
Für Segelflugzeuge, Motorsegler und ELA1-
Flugzeuge: mindestens 50% der jeweiligen 
Taskliste(n) 
Für Ballone: mindestens 80% und Pflichttasks der 
jeweiligen Taskliste 
Für Luftschiffe: mindestens 80% und Pflichttasks 
der jeweiligen Taskliste 
Hinweis: Diese Angaben stammen aus AMC/GM 
Issue 2 – Amendment 3. 
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Kategorie L 
Relevanter Querschnitt 

 

Sonderfall: 
Falls eine Kategorie B1.2 mit Gruppe 3 oder 
Kategorie B3 Lizenz vorhanden ist, dann gilt 
diese Anforderung an die Mustererfahrungen 
für die L1/L1C/L2/L2C als erfüllt. 
 
Achtung: Hier sind die Einschränkungen der 
Kategorie B1.2/B3 Gruppenberechtigungen für 
die Kategorie L zu übernehmen. 



30.04.2019 41 

Kategorie L 
Vorgesehene Einschränkungen bei 

Neuerteilung 
 

 

L1 mit Musterberechtigung „Segelflugzeuge“  und 
L2 mit Musterberechtigung „Motorsegler und 
ELA1-Flugzeuge“: 
- gewebebespannte Luftfahrzeuge in 

Holzbauweise 
- Luftfahrzeuge in gewebebespannter 

Metallrohrbauweise 
- Luftfahrzeuge in Metallbauweise 
- Luftfahrzeuge in Verbundbauweise. 
L3G mit Musterberechtigung „Gasballone“ 
- andere als ELA1-Gasballone  
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Kategorie L 
19.1 - Erteilung 
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Kategorie L 
19.1 - Erteilung 
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Kategorie L 
Lizenz 
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Kategorie L 
Lizenz 
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Schlussübersicht 

 

Relevante Daten:  
• Gültig am 05.03.2019 
• Umgewandelt vor dem 01.10.2020 (Lizenzinhaber) 
Kategorie L: 
• Segelflieger, kleine Motorflieger und Leichter-als-Luft 
• Modulprüfungen durchs LBA 
• Anrecht auf Umwandlung: Klasse 1 & 3, DAeC Warte 
Die wichtigsten Formulare: 
• Form 19.1  -> Erteilung/Umwandlung/etc 
• Antrag auf Prüfung  -> Theorieprüfungen 
• Form 19.L & Anlagen -> Erfahrungsnachweise 
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